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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1955

Norm

JN §41

ZPO §235 Abs1 E

ZPO §240 Abs1

ZPO §261 Abs1

Rechtssatz

Die Einrede der Unzuständigkeit im Falle der Ausdehnung ist, wenn die erste Tagsatzung schon vorüber ist, in

sinngemäßer Anwendung des § 240 ZPO bei sonstigem Ausschluß unmittelbar nach Vornahme der Klagsänderung zu

erheben.

Entscheidungstexte

1 Ob 37/55
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